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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
Gemäß Art. 18 und Art. 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl 1994, 555, 2020-6-1-I) er-
lässt die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für die Tierkörperbeseitigungsanstalt 
Kraftisried, Landkreis Ostallgäu, folgende 
 
 

V E R B A N D S S A T Z U N G  
 
 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1 
Rechtsstellung  

 
 

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsan-
stalt Kraftisried, Landkreis Ostallgäu“. 
 

(2) Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Marktoberdorf. 
 
 
 

§ 2 
Verbandsmitglieder 

 
 

Verbandsmitglieder sind die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Günzburg, Lindau (Boden-
see), Neu-Ulm, Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu, Weilheim-Schongau und die kreisfreien 
Städte Kaufbeuren, Kempten (Allgäu), Memmingen. 
 
 
 

§ 3 
Räumlicher Wirkungskreis  

 
 

Der räumliche Wirkungskreis des Zweckverbandes umfasst das Gebiet seiner Mitglieder. 
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§ 4 
Aufgaben und Befugnisse 

 
 

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, die den Verbandsmitgliedern nach dem Tierische 
Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) vom 25.01.2004 und dem Gesetz zur Aus-
führung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AGTierNebG) vom 07.12.2004 
(BayRS 7831-4-UG, 2129-1-1-UG) sowie nach den hierzu bestehenden Durchführungsbe-
stimmungen obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen. Soweit eine Übertragung der Beseiti-
gungspflicht nach § 3 Abs. 2 TierNebG erfolgt ist, stellt der Zweckverband durch vertragliche 
Vereinbarung mit dem beliehenen Entsorger die ordnungsgemäße Erfüllung der Beseiti-
gungspflicht und den Erhalt der TBA in Kraftisried sicher. 
 

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgabe hat der Zweckverband die bestehende TBA in Kraftisried 
in einem Zustand vorzuhalten, der den gesetzlichen und technischen Anforderungen der 
Tierkörperbeseitigung entspricht (Erhaltungspflicht). Soweit eine Übertragung der Beseiti-
gungspflicht nach § 3 Abs. 2 TierNebG erfolgt ist, wird die Erhaltungspflicht durch vertragli-
che Vereinbarung auf den beliehenen Entsorger übertragen. 
 

(3) Der Betrieb dieser, in seinem Eigentum stehenden Anlage(n) kann auch einem geeig-
neten Pächter übertragen werden. 
 

(4) Der Zweckverband hat das Recht, anstelle seiner Verbandsmitglieder Satzungen und 
Verordnungen für das ihm übertragene Aufgabengebiet zu erlassen. Sie werden von der 
Verbandsversammlung beschlossen und in den Amtsblättern der beteiligten Verbandsmit-
glieder amtlich bekanntgemacht. 
 

(5) Der Zweckverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar nur einen gemeinnützigen 
Zweck. Der Zweckverband erstrebt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 
des Zweckverbandes dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Verbandsmitglieder erhalten keine Gewinnanteile oder sonstige gegenleistungsfreie Zuwen-
dungen aus Mitteln des Zweckverbandes. Der Zweckverband begünstigt keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind. 
 
 
 

II. Verfassung und Verwaltung 
 
 

§ 5 
Verbandsorgane 

 
 

Die Organe des Zweckverbandes sind 
 
1. die Verbandsversammlung, 
2. der Verbandsvorsitzende, 
3. der Verbandsausschuss. 
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§ 6 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 
 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen 
Verbandsräten. Jedes Verbandsmitglied entsendet einen Verbandsrat. Jeder Verbandsrat 
hat soviel Stimmen wie das Verbandsmitglied Anteile hat (vgl. § 6 Abs. 3). Die Verbandsräte 
sind ehrenamtlich tätig. 
 

(2) Maßstab für die Berechnung der Anteile ist zu 75 % die Anzahl der Einwohner der 
Verbandsmitglieder  am 31.12.1986 und zu 25 % die Großvieheinheit, das ist der Bestand an 
Einhufern, Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen wie er sich aus der letzten Hauptvieh-
zählung am 03.12.1986 ergibt, wobei 2 Kleintiere einer Großvieheinheit gleichzusetzen sind. 
Nach Ablauf von 10 Jahren wird der Aufteilungsschlüssel aufgrund des dann vorliegenden 
Zahlenmaterials überprüft und gegebenenfalls angepasst. 
 

(3) Von den 100 Gesamtanteilen entfallen auf 
 
den  Landkreis Garmisch-Partenkirchen 7 Anteile 

" " Günzburg 11 Anteile 

" " Lindau 7 Anteile 

" " Neu-Ulm 13 Anteile 

" " Oberallgäu 13 Anteile 

" " Ostallgäu 13 Anteile 

" " Unterallgäu 14 Anteile 

" " Weilheim-Schongau 11 Anteile 
     

die kreisfreie Stadt Kaufbeuren 3 Anteile 

" Kempten 5 Anteile 

" Memmingen 3 Anteile 
 

(4) Die Stellvertreter eines Landrats oder Oberbürgermeisters vertreten diesen nicht in ih-
rer Eigenschaft als Verbandsvorsitzender oder dessen Stellvertreter. 
 

(5) Die Verbandsräte können an den Abstimmungen und Beratungen nicht teilnehmen, 
wenn durch die Beschlüsse entweder sie selbst oder ihre Ehegatten, Verwandten oder Ver-
schwägerten bis zum dritten Grad oder eine von ihnen gesetzlich oder kraft Vollmacht vertre-
tene natürliche oder juristische Person einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil erfahren wür-
den. 
Darüber, ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet die Verbandsversammlung ohne 
Mitwirkung des in Betracht kommenden Verbandsrates. 
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§ 7 
Einberufung der Verbandsversammlung 

 
 

(1) Die Verbandsversammlung wird durch den Verbandsvorsitzenden schriftlich einberu-
fen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsgegenstände angeben und 
den Verbandsmitgliedern spätestens zwei Wochen vor der Sitzung zugehen; bei Beratung 
über die Haushaltssatzung ist der Entwurf der Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor 
Beschlussfassung den Verbandsmitgliedern bekanntzugeben. In dringenden Fällen kann der 
Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 24 Stunden abkürzen. 

  
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss ein-

berufen werden, wenn 1/3 der Verbandsräte oder drei Verbandsmitglieder dies schriftlich 
unter Angabe des Beratungsgegenstandes beantragen. 
 
 
 

§ 8 
Sitzungen der Verbandsversammlung 

 
 

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände der Verbandsversamm-
lung vor. Er leitet die Sitzung und handhabt die Ordnung während der Sitzung. 
 

(2) Jedem Verbandsmitglied steht es frei, zu den Verbandsversammlungen eine weitere 
Person als Sachverständigen zuzuziehen, die jedoch nur beratende Funktion hat. Die Auf-
sichtsbehörde und die für die Beratungsgegenstände jeweils zuständigen Fachbehörden 
sowie der nach  
§ 13 Abs. 2 dieser Satzung bestellte Geschäftsführer sollen zu den Sitzungen geladen wer-
den. 
 
 
 

§ 9 
Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversammlung  

 
 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte ord-
nungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Stimmen der Verbandsmitglieder vertreten 
und stimmberechtigt ist. Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegen-
stände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn alle Verbandsräte erschienen und mit 
einer Beschlussfassung einverstanden sind. 
 

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der per-
sönlichen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wochen zum 
zweiten Mal zur Verhandlung über den selben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rück-
sicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten La-
dung ausdrücklich hinzuweisen. 
 

(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssat-
zung nicht etwas anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse der Verbandsversammlung 
mit einfacher Mehrheit der vertretenen Stimmenzahl gefasst; es wird offen abgestimmt. 
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(4) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; die Vorschriften über die persön-
liche Beteiligung finden keine Anwendung. Es wird geheim abgestimmt. Gewählt ist, wer 
mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht 
erreicht, so findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen 
statt. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im ersten Wahl-
gang drei oder mehr Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das 
Los, welche Bewerber in die Stichwahl kommen. Hat ein Bewerber die höchste, zwei oder 
mehr Bewerber die gleiche nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das Los, wer 
von diesen in die Stichwahl mit dem Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl kommt. 
 

(5) Die Verhandlungen der Verbandsversammlung sind niederzuschreiben. 
Die Niederschrift muss Tag und Ort der Sitzung, die Namen der anwesenden und abwesen-
den Verbandsräte, die behandelten Gegenstände und die Beschlüsse und das Abstim-
mungsergebnis (Stimmverhältnis) ersehen lassen und ist vom Verbandsvorsitzenden und 
dem Schriftführer zu unterzeichnen.  
 
Als Schriftführer kann eine Dienstkraft des Zweckverbandes oder eines Verbandsmitgliedes, 
soweit dieses zustimmt, zugezogen werden. Verbandsräte die einem Beschluss nicht zuge-
stimmt haben, können verlangen, dass dies in der Niederschrift vermerkt wird. 
Die Niederschriften sind von der Verbandsversammlung zu genehmigen. 
 
 
 

§ 10 
Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

 
 

Die Verbandsversammlung ist insbesondere für die in Art. 34 Abs. 2 KommZG genannten 
und die folgenden Aufgabenbereiche zuständig: 
 
a) die Feststellung der Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung; 
b) die Aufstellung des Wirtschaftsplanes; 
c) die Festsetzung der Aufwandsentschädigung für den Verbandsvorsitzenden und des 

Geschäftsführers; 
d) den Abschluss von Rechtsgeschäften und die Führung von Rechtsstreitigkeiten im Wert 

bzw. mit einem Streitwert von mehr als 250.000,00 €; 
e) Lieferungen und Leistungen für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen über 250.000,00 €, 

bei Vergaben über 500.000,00 €; 
f) die Übertragung weiterer Angelegenheiten allgemein oder im Einzelfall zur selbständi-

gen Erledigung an den Verbandsvorsitzenden; 
g) die Übertragung von Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden allgemein oder im Ein-

zelfall auf den Geschäftsführer bzw. auf den Verbandsausschuss. 
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§ 11 
Verbandsvorsitzender  

 
 

(1) Der Verbandsvorsitzende ist der jeweilige Landrat des Landkreises Ostallgäu. Sein 
Stellvertreter und der weitere Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus ihrer 
Mitte auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; sind sie Inhaber eines kommunalen Wahlam-
tes eines Verbandsmitgliedes, beschränkt sich die Dauer auf die Dauer dieses Amtes. 
 

(2) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich. 
Er bereitet die Beratungsgegenstände der Verbandsversammlung vor und führt in ihr den 
Vorsitz. Der Verbandsvorsitzende vollzieht ferner die Beschlüsse der Verbandsversammlung 
und des Verbandsausschusses und erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, 
die nach der Gemeindeordnung kraft Gesetzes dem ersten Bürgermeister zukommen. Er 
erfüllt die ihm gesetzlich zugewiesenen weiteren Aufgaben. Der Verbandsvorsitzende ist 
zum Abschluss von Rechtsgeschäften und zur Führung von Rechtsstreitigkeiten im Wert 
bzw. mit einem Streitwert bis zu 25.000,00 €, bei Lieferungen und Leistungen für Bau- und 
Unterhaltungsmaßnahmen bis zu 25.000,00 € und bei Vergabe bis zu 50.000,00 € zuständig. 
Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem Verbandsvorsitzen-
den weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung zugewiesen werden. Er kann 
einzelne Befugnisse seinem Stellvertreter und laufende Verwaltungsangelegenheiten 
Dienstkräften des Zweckverbandes oder mit Zustimmung eines Verbandsmitgliedes dessen 
Dienstkräften übertragen. 
 

(3) Der Verbandsvorsitzende ist ehrenamtlich tätig. Er erhält eine Aufwandsentschädi-
gung. Die Höhe setzt die Verbandsversammlung durch Beschluss fest. 
 
   
 

§ 12 
Verbandsausschuss 

 
 

(1) Mitglieder des Verbandsausschusses sind 
 
1. der Verbandsvorsitzende, 
2. vier weitere Mitglieder. 
 
Die weiteren Mitglieder des Verbandsausschusses werden auf die Dauer von sechs Jahren 
aus der Mitte der Verbandsversammlung bestellt. Sind sie Inhaber eines kommunalen Wahl-
amtes eines Verbandsmitgliedes, beschränkt sich die Bestellung auf die Dauer dieses Am-
tes. Die Mitglieder des Verbandsausschusses sind ehrenamtlich tätig. 
 

(2) Der Verbandsausschuss ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder unter Angabe von 
Tagungszeit und -ort und des Beratungsgegenstandes mit einer Frist von einer Woche 
schriftlich geladen wurden und mehr als die Hälfte der Verbandsausschussmitglieder vertre-
ten ist. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Der Verbandsausschuss wird nach Bedarf einbe-
rufen. 
 
 
 
 
 
 
 
SVBl 2015 Seite 176 



 
 

 

 

 
Der Verbandsausschuss bereitet die Verhandlungen der Verbandsversammlung vor. Der 
Verbandsausschuss ist ferner zuständig für sämtliche Angelegenheiten, die nicht der Ver-
bandsversammlung und dem Verbandsvorsitzenden kraft Gesetzes oder nach dieser Sat-
zung vorbehalten sind. Vor allem obliegt dem Verbandsausschuss die Aufstellung der Bilan-
zen und Jahresabschlüsse und der Abschluss von Rechtsgeschäften und die Vergabe von 
Leistungen soweit diese nicht nach § 10 Buchstabe d) und e) der Verbandsversammlung 
zustehen oder dem Vorsitzenden nach § 11 Abs. 2 Satz 5 zugewiesen sind. 
 

(3) Der Verbandsausschuss ist ferner zuständig für alle Angelegenheiten, die ihm durch 
Einzelbeschluss der Versammlung übertragen wurden. 
 
 
 

§ 13 
Geschäftsstelle 

 
 

(1) Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes wird beim Landratsamt Ostallgäu eingerich-
tet und unterstützt den Verbandsvorsitzenden nach seinen Weisungen bei den laufenden 
Verwaltungsgeschäften. 
 

(2) Der Verbandsvorsitzende bestellt einen Bediensteten des Landkreises Ostallgäu zum 
Geschäftsführer. Wird kein Geschäftsführer bestellt, führt der Verbandsvorsitzende die Ge-
schäftsstelle. 
 

(3) In besonderen Fällen kann sich die Geschäftsstelle zur Erfüllung einzelner Aufgaben 
gegen Kostenersatz der Dienststelle der Verbandsmitglieder bedienen.  
 

(4) Dem Geschäftsführer kann durch die Verbandsversammlung eine angemessene Auf-
wandsentschädigung gewährt werden. 
 
 

III. Wirtschafts- und Haushaltsführung 
 
 

§ 14 
Wirtschafts- und Haushaltsführung  

Kassengeschäfte 
 
 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Der Zweckverband nimmt seine Wirtschafts- und Haushaltsführung als optimierter 
Regiebetrieb nach Art. 40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 88 Abs. 6 GO, Art. 76 Abs. 6 LKrO 
wahr. Für die Verbandswirtschaft finden § 13 Wirtschaftsplan, § 14 Erfolgsplan, § 15 Vermö-
gensplan, § 17 Finanzplanung, § 18 Buchführung und Kostenrechnung, § 20 Jahresab-
schluss, § 21 Bilanz, § 22 Gewinn- und Verlustrechnung, § 23 Anhang, Anlagennachweis 
und § 24 Lagebericht der Eigenbetriebsverordnung Anwendung. Im Übrigen gelten für die 
Verbandswirtschaft die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entsprechend, soweit das 
Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit nicht etwas anderes vorschreibt.“                                               
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(3) Die Kassengeschäfte werden vom Geschäftsführer des Verbandes geführt. Er ist den 
Organen des Zweckverbandes für die ordnungsgemäße Führung verantwortlich.  
 
 
 

§ 15 
Deckung des Finanzbedarfs 

Verbandsumlage  
 
 

(1) Der Zweckverband kann für die Erhebung von Gebühren eine Gebührensatzung er-
lassen. Die Gebühren für die Beseitigung von Tierkörperteilen aus gewerblichen Schlachtun-
gen mit regelmäßiger Abholung werden von den Verbandsmitgliedern eingehoben und an 
den Zweckverband weitergeleitet. Alle übrigen Gebühren werden vom Zweckverband unmit-
telbar eingehoben. 
 

(2) Zur Finanzierung des unter Berücksichtigung sämtlicher Einnahmearten nicht gedeck-
ten Finanzbedarfs wird eine Verbandsumlage nach Maßgabe aller Anteile in der Verbands-
versammlung (vgl. § 6 Abs. 3) von den Verbandsmitgliedern erhoben. Die Verbandsumlage 
setzt sich aus Investitions- und Betriebskostenumlage zusammen. Soweit eine Übertragung 
der Beseitigungspflicht nach § 3 Abs. 2 TierNebG erfolgt ist, entfällt die Investitionskosten-
umlage.  
 

(3) Die Verbandsumlage wird durch schriftlichen Bescheid von den Verbandsmitgliedern 
eingehoben und ist einen Monat nach Zugang zur Zahlung fällig. 
 
 
 

§ 16 
Örtliche und Überörtliche Rechnungsprüfung 

Kassenprüfung  
 
 

(1) Der Jahresabschluss ist vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ostallgäu zu 
prüfen, bevor er der Verbandsversammlung zur Kenntnisnahme vorgelegt wird (örtliche Prü-
fung). 
 

(2) Aufgrund des Ergebnisses der örtlichen Prüfung beschließt die Verbandsversammlung 
über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresgewinns bzw. 
die Behandlung des Jahresverlustes. 
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IV. Änderung der Verbandssatzung und Auflösung 

 
 

§ 17 
Änderung der Verbandssatzung 

 
 

Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von mindestens 2/3 der satzungsmäßigen 
Stimmenanteile. 
 
 
 

§ 18 
Auflösung 

 
 

Die Auflösung des Zweckverbandes muss mindestens von zwei Verbandsmitgliedern bean-
tragt werden und bedarf einer 2/3 Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl und der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
 
 

§ 19 
Abwicklung bei Auflösung 

 
 
Im Falle der Auflösung beschließt die Verbandsversammlung über die Verwertung des vor-
handenen Vermögens. Bestehende Verbindlichkeiten sind aus dem Erlös abzudecken. Etwa 
noch verbleibende Fehlbeträge sind von den Verbandsmitgliedern nach dem für die Umlagen 
geltenden Maßstab abzudecken. Etwaige Überschüsse werden nach dem Abschluss der 
Geschäftsabwicklung nach dem gleichen Maßstab an die Verbandsmitglieder verteilt, die die 
anfallenden Vermögenswerte zu steuerbegünstigten Zwecken verwenden. 
 
 
 

§ 20 
Auseinandersetzung mit  

ausscheidenden Verbandsmitgliedern 
 
 

Scheidet ein Mitglied aus dem Zweckverband aus, so hat mit ihm eine Auseinandersetzung 
stattzufinden. Über die Auseinandersetzung beschließt die Verbandsversammlung. Der Be-
schluss bedarf der Mehrheit von 2/3 der Verbandsmitglieder. Verbandsmitglieder erhalten 
beim Ausscheiden aus dem Zweckverband nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile 
und den Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen. 
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V. Schlussvorschriften 

 
 

§ 21 
Aufsicht und Schlichtung von Streitigkeiten 

 
 

(1) Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes ist die Regierung von Schwaben in Augsburg. 
 

(2) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Verbandsmitgliedern sowie 
der Verbandsmitglieder untereinander über Rechte und Pflichten aus dem Verbandsverhält-
nis ist die Regierung von Schwaben als Aufsichtsbehörde zur Schlichtung berufen. 
 

(3) Der Verwaltungsrechtsweg wird durch das Schlichtungsverfahren nicht ausgeschlos-
sen. 
 
 
 

§ 22 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
 

(1) Die öffentlichen Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in den Amtsblättern der 
beteiligten Verbandsmitglieder.  
 

(2) Die Satzungen können in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes eingesehen wer-
den. 
 
 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
 

Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Regie-
rung von Schwaben in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 06.12.1988, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 11.11.2014, außer Kraft. 
 
 
 
Marktoberdorf, den 17.11.2015 
 
 
Zweckverband für die  
Tierkörperbeseitigungsanstalt - TBA - Kraftisried, Landkreis Ostallgäu  
Maria Rita Zinnecker 
Landrätin des Landkreises Ostallgäu und 
Verbandsvorsitzende 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
  

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim  
 

Aufgebot einer Sparurkunde  
  
 
  
Das Sparkassenbuch zu  
  
Konto 3000737126 
  
ist abhanden gekommen und wurde gesperrt. 
  
Herr 
Werner Richter 
Am Wasserturm 16 
40668 Meerbusch  
  
beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches. 
  
Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten 
geltend gemacht werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
  
  
Memmingen, 24.11.2015    
  
  
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim 
D e r   V o r s t a n d 
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Nachfolgender Hinweis wird hiermit veröffentlicht: 
 
 

Hinweis 

auf Veröffentlichungen im Amtsblatt  

der Regierung von Schwaben 

 
Auf folgende Bekanntmachung, die im Amtsblatt der Regierung von Schwaben veröffentlicht 
ist, wird hingewiesen: 
 
Nr. 16/2015 Seite 133 Bekanntmachung der Regierung von Schwaben vom 13. No-

vember 2015 - Achte Satzung zur Änderung der Verbandssat-
zung des Zweckverbandes Landestheater Schwaben vom 2. No-
vember 2015  

 
 
Memmingen, 9. Dezember 2015 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
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